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 Raumordnungsverfahren   

für den Neubau einer Ferngasleitung Loop DN 1200 von Gronau - Epe nach Werne  

Protokoll der Antragskonferenz (Scoping)  

vom 18.03.2014 bei der Bezirksregierung Münster 

Sämtliche zitierten Unterlagen können unter www.brms.nrw.de im Menue "Regionalplanung" 

unter "Raumordnungsverfahren" eingesehen werden. Weitere Infos am Ende des Protokolls. 

 

Herr Schmied begrüßte die Teilnehmer und erläutert Sinn und Zweck der Antragskonferenz. 

Sie gliedert sich in zwei Themenblöcke. Zunächst wird vom Vorhabenträger das Projekt vor-

gestellt und Fragen zum Vorhaben geklärt sowie tangierende Planungen abgefragt. Im sich 

anschließenden Scoping werden Untersuchungsrahmen und -inhalt der Umweltverträglich-

keitsprüfung vorgestellt und diskutiert. 

 

1. Das Projekt und tangierende Planungen 

Vertreter der Open Grid Europe GmbH (OGE) stellen das Projekt, die Vorzugstrasse mit 

Trassenvarianten und den Bauablauf vor (vgl. Unterlagen 2, 3 und 4). 

Die Gemeinde Heek fragt, nach welchen Kriterien die Vorzugstrasse bzw. die Varianten im 

Bereich Heek im Hinblick auf städtebauliche Planungen ausgewählt wurden 

OGE erläutert, dass in Heek die Vorzugstrasse aus dem vorhandenen Gewerbegebiet her-

ausgelegt worden ist. Damit wurde hier die Parallellage zu vorhandenen Leitungen verlas-

sen. Weitere Varianten berücksichtigen in diesem Trassenabschnitt geplante Siedlungsent-

wicklungen insbesondere auf der Grundlage von Darstellungen des Regionalplanes. Die 

Varianten 1 und 2 umfahren die geplante gewerbliche Entwicklung südlich. Variante 3 lehnt 

sich nördlich an die A31an. Sie ist damit die kürzeste Variante. 

Die Gemeinde Heek spricht sich für die Variante 3 aus, da sie die städtebaulichen Entwick-

lungen der Gemeinde am geringsten tangiert. 

Die Untere Landschaftsbehörde (ULB) beim Kreis Unna möchte bestätigt haben, dass kein 

Fremdmaterial verwendet wird und fragt nach der Notwendigkeit, die technischen Anlagen 

Verdichterstationen einzuzäunen, da dies entscheidend für das Landschaftsbild ist. 

OGE erklärt, dass die Verwendung von Fremdmaterial nicht ganz ausgeschlossen werden 

kann. Dies hängt von der Qualität des Bodenmaterials vor Ort ab, der gewissen Qualitätsan-

sprüchen, z.B. Steinfreiheit 20cm um die Rohrleitung, genügen muss. Die Einzäunung der 

technischen Anlagen ist aus Sicherheitsgründen erforderlich. Durch Eingrünung des Zaunes 

wird die Wirkung auf das Landschaftsbild verbessert. 

Die Naturschutzverbände fragen, ob es einen Zusammenhang des Projektes mit dem ge-

planten GuD-Kraftwerk in Werne gibt. Weiterhin stellen sie die Frage, ob die vorhandenen 

Schieberstationen der vorhandenen Leitungen in Parallellage Zwangspunkte für die geplante 

Leitung sind oder ob es auch eine Trassenbündelung z.B. mit Straßen- oder Schienentras-

sen großräumig in anderer Lage geben kann. Darüber hinaus fragen die Naturschutzverbän-

de, wie mit Gewässerquerungen umgegangen wird. 

Anlage 1 
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OGE erklärt, dass der Bedarf für diese Gasfernleitung vom Netzentwicklungsplan 2013 der 

Bundesnetzagentur festgestellt wurde. Ein Zusammenhang mit dem geplanten GuD-

Kraftwerk in Werne besteht nicht. Eine Bündelung mit Straßen- oder Schienentrassen wird 

immer dann in die Überlegungen einbezogen, wenn es sich im Untersuchungsraum anbietet. 

Die bestehende Infrastruktur (Schließerstationen) sind jedoch Zwangspunkte für die Projekt-

planung, da sie als Querverbindungen in das vorhandene Netz dienen und damit von der 

geplanten Leitung mitgenutzt werden. 

OGE erklärt die verschiedenen technischen Möglichkeiten der Gewässerquerung, die je 

nach den Bedingungen vor Ort (Baugrund, Ökologie des Gewässers,…) genutzt werden und 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden können. 

Die Landwirtschaftskammer NRW, Bezirksstelle für Agrarstruktur Münsterland (LWK), fragt 

nach Maßnahmen, die zur Wiederinstandsetzung des durch die Baumaßnahme in Anspruch 

genommenen Wegenetzes ergriffen werden.  

OGE erläutert, dass vor Beginn der Baumaßnahme das durch die Baufahrzeuge zu benut-

zende bzw. nicht zu benutzende Wegenetz gekennzeichnet wird. Das komplette, nicht ge-

widmete Wegenetz wird einer Beweissicherung unterzogen und nach Ende der Baumaß-

nahme in Absprache mit den Anliegern bzw. den Gemeinden wiederhergestellt. 

Die ULB des Kreises Borken bittet um Erklärung der Bezeichnung "Loop". Sie fragt außer-

dem nach den obertägigen, technischen Anlagen am Startpunkt der geplanten Gasfernlei-

tung und nach dem Umgang mit Überschussmaterial aus der Baugrube. 

OGE erläutert, dass "Loop-Leitung" die Parallellage zu vorhandenen, eigenen Leitungen be-

deutet. Damit können vorhandene Räume, Einrichtungen, Leitungsrechte aber auch Verbin-

dungen zum vorhandenen Netz gemeint sein, um größtmögliche Synergieeffekte zu gewähr-

leisten. Der Startpunkt der neuen Gasleitung ist eine vorhandene Schieberstation - ein 

eingezäunter, geschotterter Platz, der erweitert wird und durch einen Container ergänzt wird, 

der die notwendige Nachrichten- und Steuerungstechnik enthält. 

Die Stadt Gronau fragt, ob dieses Projekt mit den Gasspeicherkavernen in Epe in Zusam-

menhang steht und eine weitere, in der Vergangenheit angedachte Fortsetzung der Leitung 

nach Norden durch das Gewerbegebiet Epe-Süd noch geplant ist. 

OGE ist aktuell keine Fortsetzung der geplanten Gasleitung Richtung Norden bekannt. Die 

Kapazität der Ausspeicherung aus den Gaskavernen in Epe Richtung Süden wird sich durch 

Leitungsneubau erhöhen. Der Bedarf für dieses Leitungsprojekt liegt jedoch allein im Netz-

entwicklungsplan begründet (siehe oben).  

 

2. Scoping: Diskussion von Untersuchungsrahmen und - umfang der Umweltver-

träglichkeitsuntersuchung (UVU) 

Das für OGE tätige Planungsbüro Grontmij gibt anhand einer Powerpoint-Präsentation (vgl. 

Unterlage 5) einen Überblick über die Methodik der UVU und die grundsätzlich möglichen 

Umweltauswirkungen des Vorhabens. 

Die Höhere Landschaftsbehörde (HLB) bei der Bezirksregierung Münster bittet die betriebs-

bedingten Kontrollen und Befliegungen der Trasse als relevanten Wirkfaktor in die Betrach-

tungen einzubeziehen und darzustellen. Auswirkungen insbesondere auf Schutzgebiete sind 
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hier durchaus möglich. Da die Planung Schutzgebiete, die teilweise auch Feuchtgebiete 

sind, tangiert, wird eine Betrachtung der Drainagewirkung durch die Leitungsverlegung für 

erforderlich gehalten. 

Grontmij erläutert, dass wesentliche Auswirkungen in der Bauphase durch die Wasserhal-

tung/vorübergehende Grundwasserabsenkung insbesondere in Bereichen mit hohem 

Grundwasserstand und feuchten Schutzgebieten entstehen. Diese werden, soweit auf dieser 

Planungsebene erkennbar, beim Schutzgut Wasser abgearbeitet (siehe unten). Die be-

triebsbedingten Kontrollen/Befliegungen werden als Wirkfaktor in die potentiellen Auswirkun-

gen auf die Umwelt aufgenommen und der Planungsebene entsprechend abgearbeitet. 

Die ULB des  Kreises Borken bittet die Wertematrix (Unterlage 1,Seite 12, Tabelle 3, mit der 

Einladung verschickte Unterlage zur Durchführung der Antragskonferenz) mit Gewichtung 

der Konfliktpotentiale im weiteren Verfahren näher zu erläutern. 

Grontmij sichert dies zu. In Unterlage 1, Seite 12 (mit der Einladung verschickten Unterlage 

zur Durchführung der Antragskonferenz) wird die grundsätzliche Vorgehensweise beschrie-

ben. Die Erläuterung und Gewichtung der einzelnen Konfliktpotentiale wird wesentlicher Ge-

genstand der UVU sein. 

Die ULB des  Kreises Borken bittet um Einbeziehung weiterer, den ULB vorliegende Informa-

tionen in die Umweltbetrachtung, z.B. Ausgleichsflächen, Ökokontoflächen, Kartierungen 

planungsrelevanter Arten, geplante Schutzgebiete.  

Die HLB Münster und Arnsberg ergänzen die Aufforderung um Unterlagen des LANUV (etwa 

Aussagen/Darstellungen zu schutzgebietswürdigen Bereichen), die zu nutzen sind. Die Na-

turschutzverbände bitten darüber hinaus, die Daten der biologischen Stationen in die 

Schutzgutbetrachtungen einzubeziehen.  

Grontmij sagt die Einbeziehung dieser Informationen in die Betrachtung der verschiedenen 

Schutzgüter insbesondere Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt, Wasser, Artenschutz und FFH-

Vorprüfung zu. Zu beachten ist hierbei die Planungsebene und die damit einhergehende 

Betrachtungstiefe. Insbesondere Artenschutz und FFH können nicht vertieft betrachtet wer-

den. Die Aussagen werden sich auf die verbal argumentative Ebene beschränken. Bei-

spielsweise kann bei der Auswertung der Kartierung planungsrelevanter Arten nicht jedes 

Einzelvorkommen, sondern können nur Vorkommensschwerpunkte berücksichtigt werden.  

Die Naturschutzverbände unterstreichen die Bedeutung der verbal argumentativen Aussa-

gen, die die rechnerische Ermittlung der Konfliktpotentiale und Raumwiderstände ergänzen 

sollten. Die HLB bei der Bezirksregierung Arnsberg unterstützt diese Sichtweise. Verbal ar-

gumentative Aussagen verdeutlichen gerade in diesem Planungsstadium die Situation. 

Grontmij weiß um den Stellenwert der verbal argumentativen Aussagen auf dieser Pla-

nungsebene und sagt eine entsprechend Vorgehensweise zu.  

 

Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Grontmij stellt für dieses Schutzgut die relevanten Aspekte und Datenquellen vor (vgl. Unter-

lage 5). 

Neben der Aufforderung zur Nutzung vorhandener Daten von ULB, LANUV und biologischer 

Stationen (siehe oben) werden keine weiteren Anregungen vorgebracht. 
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Schutzgut Boden 

Grontmij stellt für dieses Schutzgut die relevanten Aspekte und Datenquellen vor (vgl. Unter-

lage 5). 

Der Geologische Dienst weist auf die im Hause vorhandenen detaillierten Bodenkarten hin, 

die zur Verfügung gestellt werden können. In seiner schriftlichen Stellungnahme regt der 

Geologische Dienst außerdem an, sich beim Untersuchungsumfang an der Veröffentlichung 

des Geologischen Dienstes Roth, R. & Schneider, S.: Schutzgut Boden in Umweltverträg-

lichkeitsprüfungen für Abgrabungen zu orientieren. 

Grontmij sagt die Nutzung dieses Materials zu. 

 

Schutzgut Wasser 

Grontmij stellt für dieses Schutzgut die relevanten Aspekte und Datenquellen vor (vgl. Unter-

lage 5). 

Der Geologische Dienst weist darauf hin, dass die Leitungsgräben keine drainierende Wir-

kung haben dürfen. In seiner schriftlichen Stellungnahme regt der Geologische Dienst au-

ßerdem an, das vorliegende detaillierte Kartenmaterial zu nutzen. 

Grontmij sagt die Nutzung dieses Materials zu. 

Die Naturschutzverbände fordern eine Berücksichtigung der Umsetzungsmaßnahmen aus 

der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Dies gilt sowohl für die Gewässerquerung, die ausge-

wiesenen Strahlursprünge, als auch für den Raumbedarf bei Renaturierung der Gewässer 

durch entsprechende Raumwiderstände. Für die Renaturierung bestimmter Gewässer im 

Trassenverlauf kann die geplante Gasfernleitung zum Zwangspunkt werden. Die Natur-

schutzverbände fordern grundsätzlich eine durchgehende Renaturierung der Gewässer ent-

sprechend der WRRL. Auch wenn das aufgrund der Rahmenbedingungen nicht immer mög-

lich ist, sollen durch Berücksichtigung der Renaturierungsmaßnahmen nach WRRL und 

entsprechender Bewertungen im Variantenvergleich, weitere Zwangspunkte, z.B. durch die 

Leitungsneuplanung, schon auf dieser Planungsebene vermieden werden. 

Grontmij erklärt, dass das Wasserinformationssystem ELWAS als Datenquelle genutzt wird. 

Die WRRL wird auf dieser Planungsebene jedoch als nicht die richtige Beurteilungsgrundla-

ge angesehen. Viele Gewässer sind durch Schutzgebietsausweisungen und regionalplaneri-

schen Vorranggebiete gesichert und erhalten damit entsprechende Raumwiderstände.  

Im Nachgang zur Antragskonferenz wurde die Relevanz der WRRL für die UVU auf dieser 

Planungsebene mit der Oberen Wasserbehörde bei der Bezirksregierung Münster diskutiert: 

Die Maßnahmen zur Zielerreichung der WRRL sind in den Umsetzungsfahrplänen festgelegt. 

Das können die Anlage oder Aufwertung von Strahlursprüngen, Renaturierungsabschnitte 

o.ä. sein. Entsprechende Pläne sind unter flussgebiete.nrw.de zu finden. Die Berücksichti-

gung dieser Umsetzungsfahrpläne kann in dieser UVU als Frühwarnsystem für eventuelle 

Trassenalternativen oder Raumwiderstände dienen und ist darum zu empfehlen. 

Die Aufforderung zur Nutzung vorhandener Daten von ULB, LANUV und biologischer Statio-

nen gilt auch für dieses Schutzgut (siehe oben). 
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Schutzgut Klima/Luft 

Grontmij stellt für dieses Schutzgut die relevanten Aspekte und Datenquellen vor (vgl. Unter-

lage 5). 

Keine weiteren Anregungen. 

 

Schutzgut Landschaft 

Grontmij stellt für dieses Schutzgut die relevanten Aspekte und Datenquellen vor (vgl. Unter-

lage 5). 

Keine weiteren Anregungen. 

 

Schutzgut Mensch 

Grontmij stellt für dieses Schutzgut die relevanten Aspekte und Datenquellen vor (vgl. Unter-

lage 5). 

Keine weiteren Anregungen. 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Grontmij stellt für dieses Schutzgut die relevanten Aspekte und Datenquellen vor (vgl. Unter-

lage 5). 

Der Landschaftsverband Westfalen Lippe Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur (LWL) 

regt an, die vorliegenden Fachbeiträge zu den einzelnen Kulturlandschaften zu berücksichti-

gen. Sie geben wichtige Hinweise zu empfindlichen Bereichen aus Sicht der Landschafts- 

und Baukultur und sollten in die Raumwiderstandsanalyse und Alternativenbetrachtung ein-

bezogen werden. 

Die Nutzung der Fachbeiträge wird zugesagt und im bilateralen Kontakt zwischen LWL und 

Grontmij geklärt. 

 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Keine weiteren Anregungen. 

 

FFH-Verträglichkeitsprüfung  und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Grontmij stellt für dieses Schutzgut die relevanten Aspekte und Datenquellen vor (vgl. Unter-

lage 5). 

Die Aufforderung zur Nutzung vorhandener Daten von ULB, LANUV und biologischer 

Stationen gilt auch für die FFH-Verträglichkeitsprüfung  und den artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrag (siehe oben). 
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Die HLB bei der Bezirksregierung Münster hat Anregungen zu den einzelnen Varianten 

abschnittsweise zusammengetragen und wird diese schriftlich nachreichen. 

Die ULB des Kreises Borken wird nach einer Projektvorstellung der OGE beim Kreis eine 

Stellungnahme schriftlich nachreichen. 

Weitere Informationen und Anregungen wurden aus dem Teilnehmerkreis nicht vorgetragen. 

 

3. Weiteres Vorgehen 

 

Herr Schmied erläutert den weiteren Verlauf des Raumordnungsverfahrens: 

 Erarbeitung der Verfahrensunterlagen 

 Prüfung der Unterlagen durch die Regionalplanungsbehörde 

 Einleitung des Beteiligungsverfahrens für die öffentlichen Stellen und Behörden sowie 

für die Öffentlichkeit (Frist: 2 Monate) 

 Erörterungstermin mit den Verfahrensbeteiligten 

 Raumordnerische Beurteilung mit Begründung durch die Regionalplanungsbehörde 

 Öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung/ Information des 

Regionalrates 

 Auslegung der Raumordnerische Beurteilung mit Begründung für die Dauer von 5 

Jahren zur Einsichtnahme für jedermann 

 
OGE stellt abschließend ihren Projektzeitplan vor (vgl. Unterlage 2, Seite 22). 
 
Herr Schmied schließt die Antragskonferenz. 

 

gez. Leißing         

 

Anlage zum Protokoll: Teilnahmeliste 

 

Weitere Unterlagen,die wegen des erheblichen Umfangs diesem Protokoll nicht beigefügt wurden: 

Unterlage 1 Unterlage zur Durchführung der Antragskonferenz 

 (mit der Einladung verschickt) 

Unterlage 2  Projektpräsentation des Vorhabenträgers OGE  

Unterlage 3  Trassenpräsentation 1:25.000 des Vorhabenträgers OGE (Entwurf) 

Unterlage 4  Bauablaufpräsentation des Vorhabenträgers OGE  

Unterlage 5  UVU-Präsentation Grontmij  

Auf der Homepage der Bezirksregierung Münster www.brms.nrw.de wurde im Menue  "Regionalpla-

nung" unter "Raumordnungsverfahren" für dieses Projekt/Raumordnungs-verfahren ein Internetauftritt 

mit allen relevanten Unterlagen eingerichtet. 








